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Dachstock darf nicht zur Zweitwohnung ausgebaut werden
Eine Vergrösserung der Brutto-
geschossflächen ist nicht zu -
lässig. Das hat das Bundesge-
richt am Beispiel eines Umbaus
in St. Moritz entschieden.

Von Urs-Peter Inderbitzin

Lausanne. – In Gemeinden mit mehr
als 20 Prozent Zweitwohnungen ist es
nicht zulässig, in einem Wohnhaus mit
Zweitwohnungen einen Dachstock
auszubauen und dadurch eine beste-
hende Zweitwohnung zu erweitern
oder eine neue Zweitwohnung zu
schaffen. Diesen Grundsatzentscheid
hat das Bundesgericht gefällt.

Im Jahre 1977 wurde ein Mehrfami-
lienhaus in St. Moritz in Stockwerkei-

gentum umgewandelt. Ende 2012 be-
schlossen die Stockwerkeigentümer,
das bisher als Estrich genutzte Dach-
geschoss einem Eigentümer zur allei-
nigen Nutzung zu überlassen. Kurze
Zeit später reichte der Eigentümer bei
den Baubehörden Pläne für den Um-
bau des Estrichs in ein Studio mit ei-
nem Badezimmer und einem Chemi-
née und zusätzlichen Fenstern ein.

Fläche unzulässig erweitert?
Die Gemeinde St. Moritz wies das
Baugesuch mit der Begründung ab,
durch den Umbau werde eine neue
Zweitwohnung geschaffen, jedenfalls
würden aber die Hauptnutzflächen ei-
ner bestehenden Zweitwohnung un-
zulässig erweitert. Die Erweiterung
sei nur zulässig, wenn die erwähnte

Fläche im Grundbuch als Erstwoh-
nung eingetragen werde. Eine dage-
gen eingereichte Beschwerde des
Stockwerkeigentümers hiess das
Bündner Verwaltungsgericht gut. Die-
ses befand, das im Jahr 1962 erstellte,
viergeschossige Mehrfamilienhaus sei
inklusive Dachgeschoss bereits bei
Annahme der Zweitwohnungsinitiati-
ve vollumfänglich als Haus mit Zweit-
wohnungen genutzt worden. Dem-
entsprechend hätte das Dachge-
schoss, da genügend Bruttogeschoss-
fläche vorhanden sei, jederzeit ausge-
baut werden dürfen. Die Verweige-
rung sei deshalb unverhältnismässig.

Unhaltbar und willkürlich
Die Gemeinde St. Moritz stufte diese
Begründung als unhaltbar und will-

kürlich ein und erhob Beschwerde ans
Bundesgericht. Sie verwies auf die
Gefahr, dass sich bei einer solchen
Rechtsprechung das Zweitwohnungs-
interesse mangels Alternativen auf
altrechtliche Wohnungen verlagere
und bisherige Nebennutzflächen wie
Estriche, Abstellräume, Waschküchen
etc. zu Zweitwohnungen umgebaut
würden. Für die ortsansässige Bevöl-
kerung sei es wichtig, dass ausrei-
chend Nebennutzflächen erhalten
blieben. Im konkreten Fall bestehe
zudem die Gefahr, dass eine neue
Zweitwohnung entstehe, zumal das
Dachgeschoss durch das Treppenhaus
direkt erreichbar sei.

Mit dieser Argumentation konnte
die Gemeinde in Lausanne punkten.
Die neue Verfassungsbestimmungen

zu den Zweitwohnungen «beschränkt
nicht nur den Zweitwohnungsanteil
am Gesamtbestand der Wohneinhei-
ten, sondern auch an der für Wohn-
zwecke genutzten Bruttogeschossflä-
che einer Gemeinde», heisst es im Ur-
teil des Bundesgerichts.

Sodann sehe auch der vom Bundes-
rat beschlossene Gesetzesentwurf
vor, dass eine Erweiterung der Haupt-
nutzfläche von altrechtlichen Woh-
nungen nur zulässig sei, wenn diese
als Erstwohnung oder als touristisch
bewirtschaftete Wohnung deklariert
würden. Aufgrund dieser Überlegun-
gen bestätigte das Bundesgericht den
Baubescheid der Gemeinde St. Mo-
ritz.

Urteil 1C_68/2014 vom 15. August.

50 Jahre Fanzun AG in Bild und Text 
Zum 50. Geburstag der
FanzunAG hat das Unter -
nehmen eine Monografie mit
35 Schlüsselprojekten der
Schweizer Bauwirtschaft
realisiert. Zur Vernissage kam
auch der Regierungspräsident.

Von Fadrina Hofmann

Tarasp. – Alles fing mit einem mutigen
Sprung in die Selbstständigkeit an.
1964 gründete der Bauingenieur
Christian Fanzun aus Tarasp die Fir-
ma, die heute unter dem Namen Fan-
zunAG, dipl. Architekten und Inge-
nieure, bekannt ist und Standorte in
Chur, Engadin, Arosa und Zürich hat.
Mittlerweile führen Andrea und Gian
Fanzun sowie René Meier und Urs Si-
meon das Unternehmen. Die Spann-
weite der Kompetenzen der
FanzunAG reicht von der Entwick-
lung bis zum Baumanagement.

Das Engadiner Unternehmen hat
sich in den vergangenen 50 Jahren
stark gewandelt. Ein Jubiläum ist im-
mer auch eine Gelegenheit, um zu-
rückzublicken. Der Geschäftsleitung
war es ein Anliegen, die Geschichte
der Firma zu dokumentieren und
gleichzeitig zu zeigen, wie vielfältig
ihre Arbeit ist. Entstanden ist ein Bild-
band mit Fotografien von «Hausfoto-
graf» Ralph Feiner und Texten von Ni-
cole Müller.

Das Buch statt die Firma feiern
Die von Ramun Spescha gestaltete
Monografie zeigt einen Überblick
über das Leistungsspektrum der Fan-
zunAG, von der schwungvollen Brü-
cke über den Glaspalast bis zur Lager-
halle. Ergänzt wird das ästhetische
Buch durch acht Porträts von Persön-
lichkeiten aus verschiedenen Berei-
chen, darunter Regierungspräsident
Mario Cavigelli und Alois Vinzens,

Vorsitzender der Geschäftsleitung der
Graubündner Kantonalbank. Am ver-
gangenen Dienstag waren sowohl Ca-
vigelli als auch Vinzens persönlich im
Festsaal des Schlosses Tarasp anwe-
send, um der Vernissage des Bildbands
beizuwohnen. Wie der Moderator des
Anlasses, Christian Gartmann, au-
genzwinkernd meinte, sei ein Jubilä-
um meistens mit Selbsthuldigung ver-
bunden. Statt eines «gut getarnten

Werbeanlasses» hätte die Geschäfts-
leitung der FanzunAG deshalb be-
schlossen, lieber das Buch als die Fir-
ma zu feiern. Präsentiert wurden
dann auch zuerst die Macher des Bild-
bandes, das den schlichten Titel «Fan-
zunAG 1964–2014» trägt. 

Gleich als erstes Projekt wird darin
das 2010 fertiggestellte Romantik
Hotel «Muottas Muragl» in Samedan
präsentiert. Eine spektakuläre Bilder-

serie zeigt das mehrfach ausgezeich-
nete Haus auf 2456 Metern über
Meer aus verschiedenen Perspekti-
ven. «Das erste Bild in einem Buch
muss ein Eyecatcher sein», erklärte
Feiner. Der erste Eindruck zähle. In
seiner nun fast zwanzigjährigen Tätig-
keit als Architekturfotograf habe er
vor allem eines festgestellt, nämlich
dass besonders gute Projekte immer
sehr schwierig zu fotografieren seien.

«Es braucht sehr viel Zeit um nur an-
nähernd die Stimmung wiederzuge-
ben», meinte er.

Klagen über die Regulierungswut
Stimmungen schafft auch die Autorin
bei ihren Porträts, obwohl die Texte
sehr kompakt gehalten sind. Sie hat
unter anderem mit Architekt Mario
Botta gesprochen, mit Verleger Hans-
peter Lebrument und mit dem Finan-
cier Urs Schwarzenbach. «Ich war
überrascht, dass alle gleich spontan
zugesagt haben», erzählte Müller den
geladenen Gästen. Überraschend sei
auch gewesen, dass fast alle Inter-
viewten über die Regulierungswut in
der Schweiz geklagt hätten.

Man dürfe sich davon nicht zu sehr
abschrecken lassen, meinte Vinzens
an der Vernissage. «Leider sind die Be-
wahrungskräfte sehr stark. Die enor-
me Ziselierung bremst uns stärker als
die Regulierungswut», meinte er.

«Bauen wird immer komplizierter»
Von Mainstream-Bauten und den He-
rausforderungen im heutigen Bauge-
werbe sprach Andrea Fanzun. «Bauen
wird immer komplizierter», sagte der
Bauingenieur. Das Zusammenspiel
verschiedener Fachspezialisten ge-
winne in seiner Branche immer mehr
an Bedeutung. Und wie sieht es mit
den Bauten von FanzunAG in 50 Jah-
ren aus? «Ich hoffe, die meisten ste-
hen noch», sagte Fanzun.

Übrigens: Auf die Frage, welche
Grossraubtiere ihm eigentlich lieber
seien, Braunbären oder Baulöwen,
meinte Cavigelli ganz diplomatisch:
«Mit den Baulöwen arbeiten wir na-
türlich gut zusammen».

Fanzun AG 1964–2014. Herausgegeben von
der Fanzun AG im Somedia Buchverlag,
Chur. Konzept Nicole Müller, Ralph Feiner,
Ramun Spescha. 1. Auflage 2014. ISBN
978-3-906064-32-1.

Ein eingespieltes Team: Grafiker Ramun Spescha, Autorin Nicole Müller und Fotograf Ralph Feiner (v.l.)
erklären Moderator Christian Gartmann das Konzept des Bildbands «Fanzun AG 1964–2014». Bild Fadrina Hofmann
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